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Parteiversammlungen

Die Mitte
Dienstag, 10. Juni 2025, 20.00 Uhr
Restaurant PfaffenbodenRestaurant Pfaffenboden

FDP.Die Liberalen
Freisinnig-Demokratische Partei
Dienstag, 17. Juni 2025, 20.00 Uhr
Zentrum Elisabeth

SP
Sozialdemokratische Partei
Donnerstag, 5. Juni 2025, 19.30 Uhr
Chile-Kafi

SVP
Schweizerische Volkspartei
Mittwoch, 11. Juni 2024, 20.00 Uhr
Restaurant Aesch

Hinweis betreffend Stimmrecht
An der Gemeindeversammlung stimmberechtigt sind gemäss § 27 der Kantonsverfassung (BGS 111.1) die in der Gemeinde 
Walchwil wohnhaften Schweizer Bürgerinnen und Bürger, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht wegen  
dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft stehen (Art. 398 ZGB) oder durch eine vorsorgebeauf-
tragte Person vertreten werden. Das Stimmrecht kann frühestens fünf Tage nach erfolgter melderechtlicher Anmeldung 
bei der Einwohnerkontrolle ausgeübt werden.

Rechtsmittelbelehrung
Gegen Gemeindeversammlungsbeschlüsse kann gemäss § 17 Abs. 1 des Gemeindegesetzes (BGS 171.1) in Verbindung 
mit den §§ 39 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (BGS 162.1) innert 20 Tagen seit der Mitteilung beim Regierungs-
rat des Kantons Zug, Postfach, 6301 Zug, schriftlich Verwaltungsbeschwerde erhoben werden. Die Beschwerdeschrift 
muss einen Antrag und eine Begründung enthalten. Der angefochtene Gemeindeversammlungsbeschluss ist genau zu 
bezeichnen. Die Beweismittel sind zu benennen und soweit möglich beizufügen.

Wegen Verletzung des Stimmrechts und wegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung und Durchführung von 
Wahlen und Abstimmungen kann gemäss § 17bis des Gemeindegesetzes (BGS 171.1) in Verbindung mit § 67 ff. des  
Gesetzes über die Wahlen und Abstimmungen (Wahl- und Abstimmungsgesetz, WAG; BGS 131.1) beim Regierungsrat 
des Kantons Zug, Postfach, 6301 Zug, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist innert zehn Tagen seit 
Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens jedoch am zehnten Tag nach der amtlichen Veröffentlichung der Ergeb-
nisse im Amtsblatt einzureichen (§ 67 Abs. 2 WAG). Bei Abstimmungs- und Wahlbeschwerden ist ausserdem glaubhaft 
zu machen, dass die behaupteten Unregelmässigkeiten nach Art und Umfang geeignet waren, das Abstimmungs- oder 
Wahlergebnis wesentlich zu beeinflussen (§ 68 Abs. 2 WAG).

Vorlagen im Internet
Sämtliche Vorlagen können auf unserer Homepage www.walchwil.ch abgerufen  
bzw. heruntergeladen werden. Via QR-Code gelangen Sie direkt zur Webseite.

Titelbild: Andreas Busslinger, Baar
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Gemeindeversammlung

Mittwoch, 25. Juni 2025
20.00 Uhr, Gemeindesaal, Schulhausstrasse 44, Walchwil

Sehr geehrte Einwohnerin
Sehr geehrter Einwohner

Der Gemeinderat lädt Sie zur nächsten Gemeindeversammlung mit anschliessendem Apéro 
herzlich ein und unterbreitet Ihnen die nachfolgende Traktandenliste mit den entsprechenden 
Berichten und Anträgen.

Traktanden
1.	 Protokoll der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2024 — Genehmigung	 5

2. 	Kreditbegehren Wettbewerbs- und Projektierungskredit  		  7
Neubau Kindergarten — Genehmigung

3. 	Kreditbegehren Projektierungs- und Baukredit Schulgebäude 				   13 
	 für Optimierungsmassnahmen im Bestand — Genehmigung

4. 	Jahresrechnung 2024 — Genehmigung						      18

Walchwil, 14. April 2025

Gemeinderat Walchwil
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Traktandum 1

Protokoll der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2024 — 
Genehmigung

Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2024 hat vorschriftsgemäss wäh-
rend 30 Tagen bei der Gemeindeverwaltung den Stimmberechtigten zur Einsichtnahme aufgele-
gen. In dieser Zeit sind keine Ergänzungen oder Berichtigungen verlangt worden. Das Protokoll 
ist mit Beschluss des Gemeinderates vom 16. Dezember 2024 zu Handen der Gemeindever-
sammlung verabschiedet worden.

Kurzfassung
An der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2024 im Gemeindesaal haben 117 Stimmbe-
rechtigte teilgenommen. Folgende Traktanden sind behandelt worden:

1.	 Protokoll der Gemeindeversammlung vom 25. Juni 2024 — Genehmigung
	 Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

2.	 Kauf des Grundstücks Nr. 1448 Walchwil, Bahnhofstrasse — Genehmigung
	 Der Kauf des Grundstücks Nr. 1448 Walchwil, Bahnhofstrasse, zum Kaufpreis von total  

CHF 1'850'000.– wird einstimmig genehmigt. Das Grundstück Nr. 1448 wird dem Finanzver-
mögen zugewiesen.

3.	 Revision Feuerwehrreglement — Genehmigung
	 Das revidierte Feuerwehrreglement der Einwohnergemeinde Walchwil wird einstimmig geneh-

migt.

4.	 Budget 2025 – Festsetzung des Steuerfusses — Genehmigung
	 Dem Steuerfuss der Einwohnergemeinde Walchwil für das Jahr 2025 von 53 % des kanto-

nalen Einheitssatzes wird einstimmig zugestimmt.
	 Das Budget der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung für das Jahr 2025 wird einstim-

mig genehmigt

5.	 Finanzplan 2025–2028 — Kenntnisnahme
	 Vom Finanzplan 2025–2028 wird Kenntnis genommen.

6. 	Finanzstrategie 2025–2032 — Kenntnisnahme
	 Von der Finanzstrategie 2025–2032 wird Kenntnis genommen.
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Traktandum 1

Antrag des Gemeinderats
1.	 Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2024 wird genehmigt.

Walchwil, 14. April 2025

Gemeinderat Walchwil
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Traktandum 2

Kreditbegehren Wettbewerbs- und Projektierungskredit  
Neubau Kindergarten — Genehmigung

Kurzfassung
Die Gemeinde Walchwil beschäftigt sich intensiv mit ihrer Schulraumplanung. Sie soll auf stra-
tegischer Ebene die Bereitstellung der erforderlichen Flächen für einen zeitgemässen Unterricht 
sicherstellen. Die Bevölkerung Walchwils und mit ihr die Zahl an Schülerinnen und Schülern 
wächst. Insbesondere die Zahl an Kindergartenkindern ist in den letzten Jahren – unter anderem 
aufgrund von Zuzügen von Familien – überproportional gestiegen, es ist mit weiterem Wachstum 
zu rechnen. Innerhalb der nächsten Jahre wird deshalb ein Wachstum von drei auf vier Kinder-
gartenklassen prognostiziert. 

Schon heute ist der Platz im Kindergarten knapp, für eine weitere Klasse reichen die verfügbaren 
Räume nicht aus. Deshalb ist ein Neubau erforderlich. Dieser soll in Zukunft alle vier Klassen des 
Kindergartens in einem Gebäude vereinen und damit ein wichtiger Baustein der Schulraumpla-
nung von Walchwil werden. Der neue Kindergarten mit den zugehörigen Aussenräumen ist auf 
dem Areal Dubacher/Marbacher vorgesehen. Mit dem Neubau kann das heutige Kindergarten-
provisorium (Pavillon Sternenmatt) aufgehoben werden. Die bislang für den Kindergarten genutz-
ten Räume im historischen Schulgebäude Sternenmatt werden für andere Nutzungen frei. Das 
Siegerprojekt des Studienauftrages zur Entwicklung des Zentrumsbogens hat das Sternenmatt-
Schulhaus um einen Annexbau ergänzt und nutzt das gesamte Gebäude inskünftig für preisgün-
stigen Wohnraum.

Um ein geeignetes Planerteam für den Neubau und die zugehörigen Freiräume zu finden, soll 
ein Projektwettbewerb ausgeschrieben werden. Für diesen Wettbewerb und die nachfolgende 
Projektierungsphase ist ein Wettbewerbs- und Projektierungskredit von CHF 1.15 Mio. erforder-
lich. Der nachfolgende Baukredit wird der Bevölkerung voraussichtlich 2027 zur Abstimmung 
vorgelegt. 

Ausgangslage
Kindergarten, Primar- und Oberstufe sowie die Schulergänzende Betreuung (SEB) sind zentral 
an einem Schulstandort vereint. Die verschiedenen Schulgebäude sind ihrem unterschiedlichen 
Alter entsprechend mehrheitlich in einem guten Zustand. Heute sind zwei Kindergartenklassen 
im historischen Schulhaus Sternenmatt (Baujahr 1901) untergebracht, eine weitere Klasse im 
Pavillon Sternenmatt, dem 1982 erstellten Schulraumprovisorium.

In der seit 2020 laufenden Schulraumplanung wurden mit Unterstützung der Metron Raument-
wicklung AG 
•	 die Prognosen zur Bevölkerungs- und Schülerzahlentwicklung und zum daraus folgenden Be-

darf an Schulräumen neu berechnet,
•	 der gesamte Schulhausbestand auf seinen Zustand, seine heutige Nutzung und sein Zu-

kunftspotenzial hin analysiert und
•	 der Bestand an Schulräumen mit dem zu erwartenden Bedarf abgeglichen.
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Daraus wurden einerseits der Raumbedarf und andererseits eine Schulraumstrategie für den 
Schulstandort als Ganzes abgeleitet und auf ihre Machbarkeit und Kosten überprüft. 

Strategie: Ein Neubau und Optimierungen im Bestand
Die im Rahmen der Schulraumplanung erarbeiteten verschiedenen Strategievarianten wurden 
detailliert bewertet und gegeneinander abgewogen. Der Gemeinderat hat mit dem Beschluss vom 
23. September 2024 entschieden, die von den Fachleuten und der Arbeitsgruppe empfohlene 
Bestvariante weiterzuverfolgen. Diese umfasst einerseits den Neubau eines Vierfach-Kindergar-
tens auf dem Areal Dubacher/Marbacher und andererseits verschiedene kleinere Optimierungs- 
massnahmen in den bestehenden Schulhäusern. Diese Umbauten im Bestand werden der Be-
völkerung in einem separaten Kreditantrag (siehe Traktandum 3) zur Abstimmung vorgelegt. Zu 
einem späteren Zeitpunkt wird zudem der Neubau eines Gebäudes für die Schulergänzende 
Betreuung (SEB) angegangen.

Der Kindergarten-Neubau am vorgesehenen Standort schafft auch für einen längerfristigen Zeit-
horizont den nötigen Platz für die zu erwartenden Kinder. Er ermöglicht zeitgemässe Unterrichts-
räume in einem nachhaltigen Bau nach aktuellen Standards. Im Gegensatz zur heutigen Situa-
tion wird der neue Kindergarten hindernisfrei zugänglich sein. Weiterhin ermöglicht der Neubau 
dank seines Standorts eine bessere Anbindung der Kindergartenstufe an das Schulareal, bietet 
den Kindern aber dennoch eigene, geschützte Aussenräume. Die räumliche Nähe ermöglicht 
neue Synergien zwischen den einzelnen Kindergartenklassen, aber auch mit der Primarschule.

Abbildung 1: Luftbild Walchwil mit geplantem Standort für den Kindergarten-Neubau 
(Quelle: GIS Kanton Zug)

Traktandum 2
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Raumprogramm
Im Rahmen der Schulraumplanung wurde das Raumprogramm für den Kindergarten festgelegt 
und vom Gemeinderat verabschiedet. Dieses umfasst für den geplanten Neubau die folgenden 
Räume:

Räume Anzahl Fläche in m2 Fläche total in m2

Unterrichtszimmer 4 80 320
Gruppenraum 4 40 160
Garderobe 4 20 80
Vorbereitung / Aufenthalt Lehrpersonen 4 10 40
Küche 1 10 10
Aussengeräteraum 1 20 20
Nebenräume (WCs, Lager, Technik etc.) projektabhängig
TOTAL 630 m2 Hauptnutzfläche

Weiterhin umfasst das Programm auch die notwendigen Aussenräume für vier Kindergartenklas-
sen.

Wettbewerbsverfahren
Um ein geeignetes Planungsteam für den Neubau zu finden, soll ein Projektwettbewerb im ano-
nymen, offenen, einstufigen Verfahren durchgeführt werden. Er besteht aus den folgenden Ver-
fahrensschritten:

Phase Verfahrensschritt Leistungen
Vorbereitung Projektwettbe-
werb

Vorbereitung Projektwettbe-
werb

•	 Entwurf Wettbewerbspro-
gramm

•	 Aufarbeitung Grundlagen 
und Formulare

Programmsitzung mit Jury •	 Genehmigung Wettbe-
werbsprogramm

Ausschreibung Projektwett-
bewerb

•	 Publikation

Durchführung Projektwettbe-
werb

Durchführung Projektwettbe-
werb

•	 Bezug Unterlagen
•	 Fragerunde
•	 Bearbeitungsphase
•	 Abgabe Beiträge

Vorprüfung •	 formelle und materielle 
Vorprüfung aller Projektbei-
träge

•	 Kostenschätzung Projekte 
engere Wahl

Beurteilung und Entscheid
Kommunikation •	 Schlussbericht, Publikation/

Verfügung, Ausstellung

Traktandum 2
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Zur Beurteilung der Wettbewerbsbeiträge setzt der Gemeinderat eine Jury ein. Diese besteht aus 
stimmberechtigten Sach- und Fachpreisrichtenden, wobei sich das Sachpreisgericht aus Ver-
tretungen von Gemeinde und Schule und das Fachpreisgericht aus erfahrenen Fachpersonen 
aus Architektur und Landschaftsarchitektur zusammensetzt. Ergänzt wird die Jury durch weitere 
Experten und Vertretungen von Schule bzw. Kindergarten.

Projektierung
Das aus dem Wettbewerbsverfahren als Sieger hervorgehende Projektteam wird mit der Planung 
des Neubaus beauftragt. Der zur Abstimmung stehende Kredit beinhaltet neben dem Wettbewerb 
folgende Phasen der Planungsleistungen:

Phase Verfahrensschritt Leistungen
Projektierung Vorprojekt •	 Studium von Lösungsmög-

lichkeiten und Grobschät-
zung der Baukosten

•	 Vorprojekt und Kosten-
schätzung

Bauprojekt •	 Bauprojekt
•	 Detailstudien
•	 Kostenvoranschlag

Bewilligungsverfahren •	 Bewilligungsverfahren
Ausschreibung
beinhaltet ca. 35 % der zu 
erbringenden Leistungen

Ausschreibung, Offertver-
gleich, Vergabeantrag

•	 Ausschreibungspläne
•	 Ausschreibung
•	 Vergabe

Nach diesen Schritten sind verlässliche Aussagen zum erforderlichen Baukredit möglich, so dass 
bei der Abstimmung zum Baukredit von einer hohen Kostensicherheit ausgegangen werden kann.

Kosten
Für den Neubau des Kindergartens (ohne Landerwerb der Grundstück-Nr. 65 und  
Grundstück-Nr. 66, GB Walchwil) ist gemäss einer Kostengrobschätzung für Wettbewerb, Pla-
nung und Bau mit Investitionskosten von total ca. CHF 8.3 Mio. (inkl. 8.1 % MwSt., inkl. 10 % 
Reserve) zu rechnen. Die realen Baukosten sind vom konkreten Projekt abhängig und können 
daher im Laufe des Wettbewerbs- und Projektierungsprozesses präzisiert bzw. verifiziert werden. 
Daher wird mit dieser Vorlage nur über den Wettbewerbs- und Projektierungskredit von total CHF 
1.15 Mio. abgestimmt. Er setzt sich wie folgt zusammen:

Leistungen Projektwettbewerb Betrag in CHF
Verfahrensbegleitung 110'000
Preisgelder Wettbewerbsteilnehmende 100'000
Weitere Kosten Verfahren (Jury, Modelle etc.) 145'000
Reserve 20'000
Total Wettbewerbskredit (inkl. 8.1 % MwSt.) 375'000

Traktandum 2
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Leistungen Projektierung (35 % Teilleistungen nach SIA 102) Betrag in CHF
Vorprojekt (9.0 % Teilleistungen) 118'000
Bauprojekt (21.0 % Teilleistungen) 276'000
Bewilligungsverfahren (2.5 % Teilleistungen) 33'000
Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag  
(2.5 % Teilleistungen)

33'000

Nebenkosten (Anteil Projektierung) 43'000
Budget Rückbau Haus Marbacher 201'000
Reserve (10 %) 71'000
Total Projektierungskredit (inkl. 8.1 % MwSt.) 775'000

Zusammenstellung Kosten Betrag in CHF
Wettbewerbskredit 375'000
Projektierungskredit 775'000
Total (inkl. 8.1 % MwSt.) 1'150'000

Über den Antrag zum Baukredit wird die Walchwiler Stimmbevölkerung in einer separaten Ab-
stimmung voraussichtlich 2027 entscheiden. Er wird neben dem Neubau des Gebäudes auch die 
Realisierung der Freiräume umfassen.

Termine
Bei Annahme der Kreditvorlage sind folgende Projektschritte geplant:

Projektschritt Termine
Erarbeitung und Verabschiedung Wettbewerbsprogramm bis Dezember 2025
Ausschreibung Projektwettbewerb Januar 2026
Durchführung Projektwettbewerb Februar bis Mai 2026
Vorprüfung, Beurteilung und Entscheid Projektwettbewerb Juni/Juli 2026
Ausstellung Projektwettbewerb August 2026
Projektierung: Vorprojekt, Bauprojekt,
Baueingabe/Baubewilligungsverfahren

Herbst 2026 bis Sommer 2027

Vorbereitung Ausschreibung Herbst 2027
Abstimmung über Baukredit Winter 2027
Ausführungsplanung und Realisierung 2028 bis Sommer 2029
Bezug/Eröffnung August 2029 

(Schuljahresbeginn 2029/2030)

Traktandum 2
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Stellungnahme Gemeinderat
Eine hochwertige schulische Ausbildung für alle Kinder zu gewährleisten, ist nicht nur gesetz-
liche Pflicht der Gemeinden, sondern auch eine wichtige Grundlage der Standortattraktivität und 
Lebensqualität sowie des sozialen Zusammenhalts. In diesem Sinne setzt der Gemeinderat auf 
eine weitsichtige Schulraumplanung und nachhaltige Schulgebäude.

Der Kindergarten-Neubau ist angesichts der wachsenden Zahl an Kindern erforderlich und trägt 
zudem zur Attraktivität Walchwils für Familien bei. Diese wiederum ist zentral für die Zukunft der 
Gemeinde als lebendiger Wohnort mit ausgewogener Altersdurchmischung.

Der Gemeinderat ist der Überzeugung, dass der vorgesehene Neubau eine kosteneffiziente, be-
darfsgerechte und nachhaltige Lösung zur Sicherstellung des nötigen Schulraums in der erfor-
derlichen Qualität ist. Er löst die bestehenden Platzprobleme im Kindergarten und bietet Raum 
für das absehbare Wachstum. Zudem stärkt er den Schulstandort als Ganzes und lässt verschie-
dene Optionen für die langfristige Schulraumentwicklung offen.

Antrag des Gemeinderats
1.	 Für den Neubau Kindergarten wird ein Wettbewerbs- und Projektierungskredit von brutto  
	 CHF 1'150'000 inkl. MwSt. bewilligt.

2.	 Die Kosten sind der Investitionsrechnung zu belasten.

3.	 Dieser Beschluss tritt sofort in Kraft. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Walchwil, 14. April 2025

Gemeinderat Walchwil

Traktandum 2
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Kreditbegehren Projektierungs- und Baukredit Schulgebäude für  
Optimierungsmassnahmen im Bestand — Genehmigung

Kurzfassung
Im Rahmen der Schulraumplanung hat sich gezeigt, dass die Schulhäuser in Walchwil mehrheit-
lich einen guten baulichen Zustand aufweisen. Auf Basis dieser Erkenntnis und der Entwicklung 
einer Strategie für das Schulareal sind verschiedene kleinere Optimierungsmassnahmen in den 
bestehenden Schulhäusern erarbeitet worden. Sie dienen der flexibleren Nutzbarkeit der Räume 
und tragen zu einem zeitgemässen, qualitativ hochwertigen Schulraum bei. Zudem wird die Aus-
nutzung der bestehenden Schulgebäude optimiert, um so die sich wandelnden Raumansprüche 
in den bereits bestehenden Gebäuden auffangen zu können. Die verschiedenen Massnahmen 
umfassen Umnutzungen von Räumen und kleinere bauliche Anpassungen.

Der vorliegende Kreditantrag beinhaltet die baulichen Optimierungsmassnahmen in den beste-
henden Schulgebäuden. Die Kosten für die Planung und Umsetzung dieser Massnahmen belau-
fen sich auf CHF 1.6 Mio.

Ausgangslage
Im Rahmen der Schulraumplanung wurden verschiedene Strategievarianten erarbeitet und ge-
geneinander abgewogen. Der Gemeinderat hat mit dem Beschluss vom 23. September 2024 
entschieden, die von den Fachleuten und der Arbeitsgruppe empfohlene Bestvariante weiter-
zuverfolgen. Diese umfasst einerseits den Neubau eines Vierfach-Kindergartens auf dem Areal  
Dubacher/Marbacher (siehe Traktandum 2) und andererseits verschiedene kleinere Optimie-
rungsmassnahmen in den bestehenden Schulgebäuden. 

Vorgesehen sind eine Sanierung und Umnutzung der ehemaligen Hauswartwohnung im Turnhal-
lengebäude Oeltrotten, verschiedene Umbauten und Nutzungsrochaden im Schulhaus Oeltrot-
ten, im Schulhaus Engelmatt und im Oberstufenschulhaus sowie kleine Anpassungen am Ge-
bäude Musikschule/Rektorat, wo künftig die Musikschule zentral an einem Standort gebündelt 
werden soll.

Traktandum 3
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Abbildung 1: Luftbild Schulareal Walchwil mit den best. Schulgebäuden (Quelle: GIS Kanton Zug)

1 	 Turnhalle Oeltrotten
2 	 Primarschulhaus Engelmatt
3 	 Primarschulhaus Oeltrotten
4 	 Musikschule/Rektorat
5 	 Oberstufenschulhaus

Bauliche Optimierungen im Bestand

1. Umnutzung ehemalige Hauswartwohnung Turnhalle Oeltrotten
Die ehemalige Hauswartwohnung im 1. Obergeschoss des Gebäudetrakts der Turnhalle Oeltrot-
ten befindet sich nicht mehr in einem zeitgemässen Zustand. Seit der Einrichtung der Wohnung 
im Jahr 1963 wurden – abgesehen von einer Erweiterung des Wohnraums im Jahr 1994 und 
vom Ersatz von Haushaltsgeräten – keine Investitionen getätigt.  Im Zuge der nötigen Sanierung 
soll die ehemalige Hauswartwohnung zum zentralen Standort der Schuladministration umgebaut 
werden. 

Traktandum 3
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Die Bündelung von Rektorat, Schulleitung und Sekretariat an diesem Ort hat verschiedene Vor-
teile: 

•	 Die räumliche Nähe der Schulleitungen und des Sekretariats zueinander in zentraler Lage auf 
dem Schulareal fördert den Austausch und ermöglicht Synergien. Die ehemalige Hauswart-
wohnung bietet eine ideale Grösse und Lage dafür. 

•	 In den Schulhäusern Engelmatt und Oeltrotten werden die entsprechenden Büros frei und 
können künftig für den Schulbetrieb genutzt werden.

2. Umnutzung Büro Schulleitung Schulhaus Engelmatt
Dank der Umnutzung der ehemaligen Hauswartwohnung wird das Büro der Schulleitung im 
Schulhaus Engelmatt frei. Es wird zum Aufenthaltsbereich für Lehrpersonen, denen bislang im 
Schulhaus zu wenig Platz zur Verfügung steht. Diese Umnutzung erfordert einfache Massnah-
men wie Malerarbeiten und kleinere Reparaturen bzw. Anpassungen. 

3. Bündelung aller Musikschulräume
Heute sind Musikschule, Schulsekretariat und -rektorat zusammen in einem Gebäude unterge-
bracht, einzelne Musikschulräume befinden sich aber zusätzlich im Primarschulhaus Oeltrotten. 
Dank der Auslagerung des Schulsekretariats und -rektorats in die ehemalige Hauswartwohnung 
Oeltrotten kann die Musikschule künftig zentral in einem Gebäude Platz finden. Das hat nicht nur 
organisatorische Vorteile für die Musikschule, sondern auch für das Primarschulhaus Oeltrotten, 
wo durch die Verlegung der beiden Musikschulräume Platz für andere Nutzungen frei wird. Die 
Musikschulaula wird weiterhin multifunktional genutzt. 

4. Anpassungen im Primarschulhaus Oeltrotten
Dank der Auslagerung der beiden Musikschulräume für den Instrumentalunterricht in die Musik-
schule (siehe Punkt 3) und der Auslagerung des Büros der Schulleitung in die ehemalige Haus-
wartwohnung Oeltrotten (siehe Punkt 1) wird im Schulgebäude Platz für Optimierungen frei. Am 
Ort der heutigen Musikschulräume entsteht neu ein Multifunktionsraum für die Primarschule. Die 
Anpassungen in diesem Schulhaus beschränken sich auf das Erdgeschoss.

5. Anpassungen im Oberstufenschulhaus
Um den Anforderungen eines zeitgemässen Oberstufenunterrichts besser gerecht werden zu 
können, sind im Oberstufenschulhaus einige kleinere strukturelle Veränderungen vorgesehen. 
So können durch neue Raumaufteilungen und die Integration von Korridorflächen in die Schul-
räume neu zwei flexibel nutzbare Lernstudios eingerichtet werden. Auch kann im Untergeschoss 
für die Schülerinnen und Schüler ein kleiner Aufenthaltsbereich mit mobilen Sitzgelegenheiten 
geschaffen werden. Dieser Bereich kann auch bei Anlässen im benachbarten Gemeindesaal ge-
nutzt werden und bietet somit einen Mehrwert für die ganze Gemeinde.

Verfahren
Der vorliegende Kreditantrag umfasst die Planung und Ausführung der oben beschriebenen Op-
timierungsmassnahmen im Bestand. Dafür wird ein versiertes Planungsbüro mit Erfahrung im 

Traktandum 3
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Bauen im Bestand gesucht. Die Optimierungen sollen als Gesamtpaket geplant und umgesetzt 
werden. Für die Evaluation eines geeigneten Architekturbüros wird ein Planerwahlverfahren 
mit qualitativen und quantitativen Kriterien zur Auswahl (insbesondere Erfahrung, Referenzen,  
Honorarkosten) durchgeführt. Die fachliche Unterstützung der Gemeinde wird durch eine Bau-
herrenunterstützung sichergestellt. 

Kosten
Für die baulichen Optimierungsmassnahmen im Bestand ist gemäss einer Kostengrobschät-
zung für die Projektierung und Ausführung mit Investitionskosten von total ca. CHF 1.6 Mio.  
(inkl. 8.1 % MwSt., inkl. Reserve) zu rechnen. Aufgrund der Unwägbarkeiten beim Bauen im 
Bestand wird eine Reserve von 20 % vorgesehen, die im Betrag bereits enthalten ist. Der Projek-
tierungs- und Baukredit setzt sich wie folgt zusammen: 

Leistungen Betrag in CHF
Projektierung (35 % Teilleistungen nach SIA 102) 90'000
Nebenkosten (Anteil Projektierung) 10'000
Realisierung (Baukosten inkl. Ausführung 65 % Teilleistungen 
nach SIA 102)

1'200'000

Reserve gerundet (20 %) 300'000
Total Projektierungs- und Baukredit  
(inkl. 8.1 % MwSt., inkl. Reserve)

1'600'000

Termine
Die baulichen Optimierungsmassnahmen werden gestaffelt pro Gebäude von 2025 bis 2027 
geplant und von 2026 bis 2028 umgesetzt. Als erster Schritt soll die Umnutzung der ehema-
ligen Hauswartwohnung Oeltrotten erfolgen, da die anderen Massnahmen grösstenteils davon  
abhängig sind. Die Ausführung der Optimierungsmassnahmen wird abgestimmt auf den Schul-
betrieb – wenn immer möglich sollen die Ferienzeiten genutzt werden, um Störungen zu mini-
mieren. 

Stellungnahme Gemeinderat
Der Gemeinderat ist der Überzeugung, dass die vorgesehenen Umbauarbeiten die effizienteste 
und preiswerteste Lösung zur kurz- und mittelfristigen Versorgung Walchwils mit dem nötigen 
Schulraum in der erforderlichen Qualität sind. Die Lösung ermöglicht es, die bestehenden Schul-
häuser dank verhältnismässig kleinen Anpassungen in Zukunft noch besser zu nutzen und baulich 
nötige Sanierungen effizient mit den schulorganisatorisch erforderlichen Rochaden und Verbes-
serungen zu verbinden. Dieser sorgsame Umgang mit dem Bestand ist nicht nur wirtschaftlich, 
sondern auch ökologisch sinnvoll. 

Traktandum 3
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Antrag des Gemeinderats
1.	 Für die Optimierungsmassnahmen an den Schulgebäuden im Bestand wird ein Projektier-	
	 ungs- und Baukredit von brutto CHF 1'600'000 inkl. MwSt. bewilligt.

2.	 Die Kosten sind der Investitionsrechnung zu belasten.

3.	 Dieser Beschluss tritt sofort in Kraft. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Walchwil, 14. April 2025

Gemeinderat Walchwil

Traktandum 3
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Bericht und Antrag zur Jahresrechnung 2024

Jahresrechnung 2024 — Genehmigung

Sehr geehrte Einwohnerin
Sehr geehrter Einwohner

Gerne unterbreiten wir Ihnen die Verwaltungsrechnung der Einwohnergemeinde für das Jahr 
2024 und präsentieren Ihnen ein sehr positives Ergebnis.

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Erfolgsrechnung schliesst mit einem Ertrag von CHF 35'847'975 und einem Aufwand von 
CHF 24'642'363 ab. Dies ergibt einen Ertragsüberschuss von CHF 11'205'612. Budgetiert war ein 
Ertragsüberschuss von CHF 1'229'900.

Der Gemeinderat freut sich, dass durch Disziplin und seriöse Planung die im Budget genehmigten 
Ausgaben sehr gut eingehalten werden konnten. Die Steuergesetzrevision sowie hohe Steuerer-
träge haben hingegen dazu geführt, dass das Ergebnis wesentlich höher ausfiel als budgetiert.

Im Vergleich zum Budget ergeben sich folgende Abweichungen:

Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz
Ertrag CHF 35'847'975 CHF 26'666'000 CHF 9'181'975
Aufwand CHF 24'642'363 CHF 25'436'100 CHF 793'737
Mehrertrag/Mehraufwand CHF 11'205'612 CHF 1'229'900 CHF 9'975'712

Ertrag
Gegenüber dem Budget fällt der Gesamtertrag um rund CHF 9.2 Mio. höher aus. Dies dank hö-
heren Steuereinnahmen und dem nicht budgetierten Solidaritätsbeitrag des Kantons Zug als Teil 
der achten Steuergesetzrevision.

Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023
Fiskalertrag (Steuern) CHF 27'869'011 CHF 20'193'000 CHF 23'168'546
Konzessionen CHF 3'783 CHF 3'900 CHF 4'250
Entgelte CHF 2'270'112 CHF 2'305'900 CHF 2'282'452
Finanzertrag CHF 816'013 CHF 666'000 CHF 704'752
Entnahmen aus Spezial-
finanzierungen CHF 123'125 CHF 75'200 CHF 34'367
Transferertrag CHF 4'110'838 CHF 2'500'700 CHF 2'283'958
Ausserordentlicher Ertrag CHF 0 CHF 0 CHF 779'199
Interne Verrechnungen CHF 655'093 CHF 921'300 CHF 580'347
Gesamtertrag CHF 35'847'975 CHF 26'666'000 CHF 29'837'871
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Fiskalertrag (Steuern)
Bei den ordentlichen Steuereinnahmen wurde das Budget übertroffen. Die Einnahmen der Ein-
kommenssteuer der natürlichen Personen im Bezugsjahr sind höher als im Budget und auch hö-
her als im Jahr 2023, obwohl bei der Steuergesetzrevision die Tarife gesenkt wurden. Der Ertrag 
aus den Vorjahren fiel mit über CHF 3.5 Mio. deutlich höher aus, als im Budget vorgesehen war. 
Auch gab es eine Zunahme gegenüber 2023 von CHF 1.8 Mio., welche so nicht erwartet werden 
durfte. Bei der Vermögenssteuer der natürlichen Personen im Bezugsjahr gab es durch die Steu-
ergesetzrevision wie erwartet einen Rückgang der Erträge, allerdings nicht im erwarteten Um-
fang. Die Erträge aus der Quellensteuer natürlicher Personen mit total CHF 1.3 Mio. liegen über 
dem Budget (+ CHF 0.6 Mio.), jedoch deutlich unter dem Vorjahr (- CHF 1.4 Mio.). Die Differenz 
zum Vorjahr zeigt, dass einige Quellensteuerpflichtige nachträglich ordentlich veranlagt wurden. 
Dadurch haben sich die Steuereinnahmen der Einkommenssteuern der natürlichen Personen 
aus den Vorjahren zusätzlich erhöht. Die grossen Schwankungen bei der Quellensteuer bleiben 
bestehen und erschweren eine genauere Planung.
Der Ertrag bei der Grundstückgewinnsteuer lag trotz der bereits erwarteten und berücksichtigten 
Mehreinnahmen nochmals um CHF 1.3 Mio. über dem Budget. Die Erbschafts- und Schenkungs-
steuer schloss ebenfalls über Budget (+ CHF 0.8 Mio.) ab.

Finanzertrag
Durch den hohen Bestand an flüssigen Mitteln und der Zinsentwicklung im Jahr 2024 konnten 
gegenüber dem Budget mehr Zinserträge (+ CHF 113'000) generiert werden. Die börsenkotierten 
Aktien mussten an den aktuellen Marktwert angepasst werden (+ CHF 50'000).

Transferertrag
Mit der Annahme der achten Steuergesetzrevision hat sich der Kanton verpflichtet, in den Jahren 
2024–2027 einen Solidaritätsbeitrag von jährlich CHF 1.5 Mio. zu leisten. Dieser konnte im Bud-
get 2024 noch nicht berücksichtigt werden, da die Steuergesetzrevision noch nicht rechtskräftig 
war.

Interne Verrechnungen (Abweichung beim Ertrag sowie Aufwand)
Dies betrifft die IT-Kosten, welche intern auf die entsprechenden Kostenstellen verteilt werden. 
Durch nicht umgesetzte und verschobene Kommunikationsprojekte sowie Projekte bei Fachan-
wendungen fielen diese deutlich tiefer aus.

Aufwand
Der Gesamtaufwand schliesst rund CHF 0.8 Mio. tiefer ab als budgetiert. Fast überall waren die 
Aufwände unter Budget. Der Finanzaufwand ist jedoch aufgrund von Skontoabzügen bei den 
Steuerrechnungen höher. Auch der berechnete Beitrag an den Zuger Finanzausgleich (ZFA) ver-
ursacht höhere Kosten, dies infolge von höheren Steuererträgen als budgetiert. Der Beitrag an 
den Nationalen Finanzausgleich (NFA) entfällt hingegen. 

Bericht und Antrag zur Jahresrechnung 2024
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Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023
Personalaufwand CHF 11'250'983 CHF 11'422'200 CHF 10'444'259
Sachaufwand CHF 4'593'281 CHF 5'166'400 CHF 4'581'058
Abschreibungen CHF 1'214'075 CHF 1'772'200 CHF 1'216'320
Finanzaufwand CHF 242'177 CHF 104'200 CHF 66'392
Einlagen in Spezialfinanzierungen CHF 13'537 CHF 0 CHF 1'820
* Transferaufwand CHF 6'673'217 CHF 6'049'800 CHF 7'811'045
Ausserordentlicher Aufwand CHF 0 CHF 0 CHF 0
Interne Verrechnungen CHF 655'093 CHF 921'300 CHF 580'347
Gesamtaufwand CHF 24'642'363 CHF 25'456'100 CHF 24'701'241

* Beiträge ZFA/NFA im Transfer-
aufwand enthalten CHF 2'379'604 CHF 1'392'000 CHF 3'518'732

Sachaufwand
Die tieferen Kosten gegenüber dem Budget sind hauptsächlich auf nicht realisierte und verscho-
bene Projekte in der Informatik sowie beim Bau zurückzuführen.

Abschreibungen
Die Abschreibungen sind tiefer als budgetiert. Dies, weil die Investitionen für die Zentrumsplanung 
und die Ortsplanungsrevision von CHF 582'500 um ein Jahr verschoben wurden (im Budget 2025 
kommuniziert und berücksichtigt) und erst nach dem Abschluss direkt abgeschrieben werden.

Finanzaufwand
Der gewährte Skontoabzug von 2 % auf die frühzeitigt bezahlten Steuerrechnungen von  
CHF 147'903 waren im Budget 2024 nicht vorgesehen. Die Höhe des Skontos wird von der Fi-
nanzdirektion des Kantons Zug festgelegt.

Transferaufwand (Entschädigungen und Beiträge an Gemeinwesen und Dritte)
Die Abweichung ergibt sich aus dem berechneten Finanzausgleich, welcher von der Einwohner-
gemeinde nicht beeinflusst werden kann. Zudem mussten deutlich weniger und tiefere Unterstüt-
zungsbeiträge in der Sozialhilfe geleistet werden als budgetiert und auch gegenüber dem Vorjahr.

Finanzausgleich (Beiträge ZFA/NFA)
Die Berechnung des Beitrages an den ZFA basiert auf den tatsächlichen Steuererträgen. 
Da die Steuererträge deutlich höher ausfielen als budgetiert, beläuft sich dieser Beitrag auf  
CHF 2.4 Mio. Im Budget war anhand der budgetieren Steuererträge kein Beitrag an den ZFA vor-
gesehen. Hingegen entfällt aufgrund der achten Steuergesetzrevision der NFA-Beitrag, welcher 
mit CHF 1.4 Mio. budgetiert war. Dieser Beitrag hätte mit den aktuellen Steuererträgen im Jahr 
2024 rund CHF 1.9 Mio. betragen.

Bericht und Antrag zur Jahresrechnung 2024
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Investitionsrechnung
Die Nettoinvestitionen betragen CHF 2'786'488. Damit fallen sie um CHF 608'488 höher aus als 
die budgetierten CHF 2'178'000. Dies hat unter anderem folgende Ursachen:

•	 Die Zentrumsplanung sollte, wie bereits im Budget 2025 erwähnt, im Jahr 2025 abgeschlos-
sen werden können (verschoben vom Jahr 2024).

•	 Der Antrag für den Planungskredit Werk-/Ökihof wird voraussichtlich im Jahr 2025 folgen und 
nicht wie angedacht im Jahr 2024.

•	 Die Ersatzbeschaffung für das Kommunalfahrzeug/Geräteträger wurde im Jahr 2024 nicht 
benötigt.

•	 Im Bereich der Entwässerung konnten die Sanierung und Verlegung der Kanalisation im 
Wihelbach sowie der Neubau und die Verlegung der Kanalisation Tschachenweg nicht wie 
vorgesehen bereits im Jahr 2023, sondern erst 2024 abgeschlossen werden. Die Mehraus-
gaben sind bei den Abrechnungen der gebundenen Ausgaben erklärt.

•	 Beim Unterhalt Strassen und Anlagen konnten vier Investitionen abgeschlossen werden und 
sind bei den «Abrechnungen über gebundene Ausgaben» mit den Abweichungen und Erklä-
rungen ersichtlich. Die Sanierung der Vorderbergstrasse (Obergibel-Dietschwand-Oberdiet-
schwand) ist gemäss Finanzplan 2025 erst in den Jahren 2026 und 2027 geplant.

•	 Die beiden Photovoltaikanlagen für das Gemeindehaus und die Turnhalle Oeltrotten werden 
entsprechend den Kreditanträgen separat ausgewiesen und nicht wie im Budget unter einer 
Position. Zudem wurde der Photovoltaikanlage auf der Turnhalle Oeltrotten noch die rich-
tige Kostenstelle zugewiesen. Diese beiden Investitionen sind bei den «Abrechnungen über  
Kreditbegehren» mit den Begründungen der Abweichungen zur Genehmigung ersichtlich.

•	 Der Antrag für den Planungskredit Schulraumerweiterung wurde vom Jahr 2024 ins Jahr 
2025 verschoben.

Bilanz
Die Bilanzsumme nahm von CHF 70.7 Mio. auf CHF 79.3 Mio. zu.

Das Finanzvermögen beträgt neu CHF 50.0 Mio. und nahm gegenüber 2023 um CHF 7.1 Mio. 
zu, dies vor allem infolge des höheren Bestands an flüssigen Mitteln/kurzfristigen Finanzanlagen.
Die Steuerforderungen belaufen sich per 31. Dezember 2024 auf CHF 5.2 Mio., wovon jedoch 
bereits CHF 3.1 Mio. im Januar 2025 bezahlt wurden.
Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungen besteht weiterhin eine Abgrenzung von CHF 530'000 
(Vorjahr CHF 306'000) für die Quellensteuer. Zudem wurden noch einige Abgrenzungen für die 
Investitionsrechnung verbucht, sodass die Kredite per 31. Dezember 2024 abgeschlossen wer-
den können. Hier handelt es sich aber um Subventionsbeiträge und Weiterverrechnungen, wel-
che klar abschätzbar sind.
Eine Festgeldanlage von CHF 1'000'000 wurde für länger als ein Jahr abgeschlossen und musste 
deshalb unter den langfristigen Finanzanlagen ausgewiesen werden.

Bericht und Antrag zur Jahresrechnung 2024



Seite 22

Gemeindeversammlung, 25. Juni 2025

Das Verwaltungsvermögen nahm um CHF 1.6 Mio. auf CHF 29.3 Mio. zu. Die Veränderung ergibt 
sich aus den aktivierten Nettoinvestitionen abzüglich der verbuchten Abschreibungen.

Auf der Passivseite reduzierte sich das Fremdkapital um rund CHF 2.4 Mio., vor allem infolge der 
Depotgelder (Vorauszahlungen) für die Grundstückgewinnsteuer. Die noch nicht abgerechneten 
Steuerfälle konnten leicht reduziert und abgeschlossen werden, wobei einzelne davon hohe Er-
träge generierten. Dafür sind die Rückstellungen für den Finanzaufwand (ZFA) höher.
Beim Eigenkapital wurde die von der Gemeindeversammlung vom 25. Juni 2024 beschlossene 
Gewinnverwendung entsprechend verbucht. Einerseits erfolgte die Zuweisung der Steueraus-
gleichsreserve von CHF 3.0 Mio. auf das Konto Finanzpolitische Reserve und andererseits wurde 
der restliche Überschuss von CHF 2.1 Mio. dem übrigen Eigenkapital gutgeschrieben.

Das Nettovermögen 2024 beträgt CHF 30'583'437, was ein Pro-Kopf-Vermögen von CHF 7'657 
ergibt. Durch das gute Ergebnis im Jahr 2024 hat sich das Pro-Kopf-Vermögen des letzten Jahres 
(CHF 5'252) weiter erhöht. Die Einwohnerzahl ist von 4'010 auf 3'994 gesunken.

Gewinnverwendung/Gewinnverteilung
Für das Projekt Schulraumerweiterung wird eine Erhöhung der Vorfinanzierung um CHF 5.0 Mio. 
beantragt. Zusammen mit der bestehenden Zuweisung von CHF 4.0 Mio. würde sich die Vorfi-
nanzierung auf CHF 9.0 Mio. erhöhen. Der restliche Ertragsüberschuss von CHF 6'205'612 soll 
dem übrigen Eigenkapital zugewiesen werden.

Vorfinanzierungen sind zweckgebundene Mittel für noch nicht beschlossene Investitionsvorha-
ben. Die finanzielle Belastung (tiefere Abschreibungen) von grossen Investitionen kann dank 
Vorfinanzierungen in den Folgejahren reduziert werden. Der Gemeinderat hat in einer Richtlinie 
festgelegt, dass die Vorfinanzierungen für Investitionen maximal 1/3 der geplanten Kosten betra-
gen dürfen.

Bericht und Antrag zur Jahresrechnung 2024
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Nettovermögen: Entwicklung von 2019–2028

Aufwand und Ertrag: Entwicklung von 2019–2028
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2. Hauptzahlen

(in CHF 1'000) Rechnung Budget Rechnung Rechnung Rechnung

2024 2024 2023 2022 2021
Erfolgsrechnung
Ertrag 35'848 26'666 29'838 26'498 28'983
Aufwand 24'642 25'436 24'701 24'527 22'527

Rechnungsergebnis 11'206 1'230 5'137 1'972 6'456

Investitionsrechnung
Ausgaben 2'991 2'420 2'395 1'288 1'617
Einnahmen 205 242 103 591 131

Nettoinvestitionen (Verwaltungsvermögen) 2'786 2'178 2'292 698 1'487

Bilanz
Finanzvermögen 50'031 42'951 32'566 30'042
Verwaltungsvermögen 29'297 27'724 27'980 28'376

Total Aktiven 79'328 70'675 60'546 58'418

Fremdkapital 19'447 21'891 16'866 16'805
Eigenkapital (inkl. Ergebnis Erfolgsrechnung) 59'880 48'784 43'680 41'613

Total Passiven 79'328 70'675 60'546 58'418

Steuererträge
Steuern natürliche Personen 20'643 15'150 19'327 17'344 18'827
Steuern juristische Personen 559 510 459 424 531

Zwischentotal 21'202 15'660 19'786 17'769 19'358
Übrige Steuern 6'667 4'533 3'383 3'366 4'335

Total Steuern 27'869 20'193 23'169 21'134 23'693
Steuerfuss 53% 53% 53% 55% 55%

Finanzausgleich ZFA/NFA
Belastung ZFA (Innerkantonaler Finanzausgleich) 2'380 0 1'812 1'459 2'096
Belastung NFA (Nationaler Finanzausgleich) 0 1'392 1'707 1'548 1'687
Ausserordentlicher Aufwand ZFA/NFA 0 0 0 1'734 0
Ausserordentlicher Ertrag ZFA/NFA 0 0 -779 0 0

Total Finanzausgleich 2'380 1'392 2'740 4'741 3'782
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Rechnung Budget Rechnung Rechnung Rechnung
2024 2024 2023 2022 2021

Anzahl Einwohner 3'994 4'000 4'010 3'955 3'897

Nettoschuld pro Einwohner

Richtwerte: < CHF 0 = Nettover-
mögen, CHF 0–1000 = geringe 
Verschuldung, CHF 1001–2500 = 
mittlere Verschuldung, ab 
CHF 2501 = hohe Verschuldung

Fremdkapital 

./. Finanzvermögen

Einwohnerzahl per 31.12.

CHF
-7'657

CHF
-4'260

CHF
-5'252

CHF
-3'970

CHF
-3'397

Bruttoverschuldungsanteil

Richtwerte: < 50 % = sehr gut, 
50 %–100 % = gut, 100 %–150 % = 
mittel, 150 %–200 % = schlecht, 
 > 200 % = kritisch

Bruttoschulden x 100

Laufender Ertrag
 26,23 %  44,85 %  28,24 %  20,77 %

Nettoverschuldungsquotient

Richtwerte: < 100 % = gut, 
100 %–150% = genügend,  
> 150 % = schlecht

Nettoschulden l

Fiskalertrag
-109,74 % -108,81 % -90,90 % -74,29 % -55,87 %

Selbstfinanzierungsgrad

Richtwert: Sollte mittelfristig bei  
100 % liegen

Selbstfinanzierung x 100

Nettoinvestitionen
537,19 %  134,38 % 275,81 % 453,03 % 489,65 %

Selbstfinanzierungsanteil

Richtwerte: > 20 % = gut, 10–20 % 
= mittel, < 10 % = schlecht

Selbstfinanzierung x 100

Laufender Ertrag
 34,98 %  11,37 %  21,60 %  12,15 %  25,56 %

Investitionsanteil

Richtwerte: < 10 % schwache, 
10–20 % mittlere, 20–30 % 
starke, > 30 % sehr starke 
Investitionstätigkeit

Bruttoinvestitionen x 100

Gesamtausgaben
 11,59 %  9,62 %   9,47 %   5,34 %  7,17 %

Zinsbelastungsanteil

Richtwerte: 0–4 % = gut, 4–9 % = 
genügend, > 9 % = schlecht

Nettozinsaufwand x 100

Laufender Ertrag
-0,86 % -0,76 % -0,72 % -0,13 % -0,08 %

3. Kennziffern
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Kapitaldienstanteil 

Richtwerte: bis 5 % = geringe, 
5–15 % tragbare, > 15 % hohe 
Belastung

Kapitaldienst x 100

Laufender Ertrag
  2,59 %   6,13 %   3,44 %   4,08 %   3,14 %

Eigenkapitalquote vor 
Gewinnverteilung Eigenkapital x 100

Bilanzsumme
 75,48 %  69,03 %  72,14 %  71,23 %

4.		  Abrechnungen über Kreditbegehren – Genehmigung
		
4.1		 Photovoltaikanlage Turnhalle Oeltrotten
		
Total Baukosten 							       CHF	 176'277.80
		
Kredit der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2023		  CHF	 205'000.00
		
Kreditunterschreitung							      CHF	 28'722.20
Info: erhaltene Fördergelder (erwartet CHF 22'000)			   CHF	 28'723.50

Abweichungen der Kosten gegenüber dem Kostenvoranschlag
Die gewählte Lösung konnte kostengünstiger und wirtschaftlicher als geplant umgesetzt werden. 

4.2		 Photovoltaikanlage Gemeindehaus
		
Total Baukosten								       CHF	 78'702.75
		
Kredit der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2023		  CHF	 115'000.00
		
Kreditunterschreitung							      CHF	 36'297.25
Info: erhaltene Fördergelder (erwartete CHF 6'400)			   CHF	 12'477.50

Abweichungen der Kosten gegenüber dem Kostenvoranschlag
Die gewählte Lösung konnte kostengünstiger und wirtschaftlicher als geplant umgesetzt werden.
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4.3		 Platzgestaltung Oberdorf
		
Total Baukosten								       CHF	 152'720.30
		
Kredit der Gemeindeversammlung vom 25. Juni 2024			   CHF	 200'000.00
		
Kreditunterschreitung							      CHF	 47'279.70

Abweichungen der Kosten gegenüber dem Kostenvoranschlag
Zusätzliche Beiträge der Zeba für den dritten Unterflurcontainer (CHF -10'000). Günstigere Ver-
gaben der Tiefbau-, Erd- und Pflanzarbeiten.

5.		  Abrechnungen über gebundene Ausgaben zur Information – Kenntnisnahme
			 
5.1		 Gerbiweg, Sanierung
		
Total Baukosten								       CHF	 504'675.30
		
Gemäss Investitionsprogramm Finanzplan 2024–2027			   CHF	 370'000.00
		
Kostenüberschreitung							      CHF	 134'675.30

Abweichungen der Kosten gegenüber dem Kostenvoranschlag
Zum Zeitpunkt der Kostenschätzung noch nicht berücksichtigte Erneuerung der Kanalisation 
(CHF  90'000). Mehraufwand bei der Planung und Ausführung der Optimierung der Ausfahrt in 
die Vorderbergstrasse. Erstellung einer Trockensteinmauer als ökologische Massnahme und zu-
sätzliche Überwachungsmessungen der SBB-Gleise.

5.2		 Vorderbergstrasse, Belagsanierung (Dorfbach-Blimoos)
		
Total Baukosten								       CHF	 1'718'314.10
		
Gemäss Investitionsprogramm Finanzplan 2024–2027			   CHF	 1'150'000.00
		
Kostenüberschreitung							      CHF	 568'314.10

Abweichungen der Kosten gegenüber dem Kostenvoranschlag
Verlängerung und Erhöhung der Nagelfluhmauer (CHF 40'000). Mehraufwand infolge opti-
mierter Bauetappen (weniger Verkehrseinschränkungen) und Wahl eines stärkeren Belags  
(CHF 140'000), beim Verkehrsdienst infolge Verkehrsregime und zur Schulwegsicherung  
(CHF 40'000) und für den Ersatz des gesamten Geländers im Bereich Grueb-Sagenstrasse  
(CHF 7'000). Ersatz etlicher Schachtabdeckungen (CHF 30'000). Mehraufwand gab es auch 
noch beim Ingenieur für Verlängerung Nagelfluhmauer, bei der Kanalisation von Privatanschlüs-
sen, bei der Bauleitung (CHF 34'000) und beim Gerüst für die Abdichtung der Trottoirauskragung 
Grueb (CHF 45'000).

Bericht und Antrag zur Jahresrechnung 2024



Seite 28

Gemeindeversammlung, 25. Juni 2025

5.3		 Vorderbergstrasse, Bankettverstärkung Schwändi
		
Total Baukosten								       CHF	 197'401.15
		
Gemäss Investitionsprogramm Finanzplan 2024–2027			   CHF	 180'000.00
		
Kostenüberschreitung							      CHF	 17'401.15

Abweichungen der Kosten gegenüber dem Kostenvoranschlag
Die Mehrkosten basieren auf zusätzlichen Belagsarbeiten. Wegen den vorhandenen Flicken, Ris-
sen und Absenkungen wurde mehr Belag ersetzt als ursprünglich vorgesehen.

5.4		 Strasse Stafel-Langmösli, Gesamtsanierung
		
Total Baukosten								       CHF	 179'260.00
		
Gemäss Investitionsprogramm Finanzplan 2024–2027			   CHF	 180'000.00
		
Kostenunterschreitung						      CHF	 740.00

Abweichungen der Kosten gegenüber dem Kostenvoranschlag
Konnte wie geplant umgesetzt werden.

5.5		 Kanalisation im Wihelbach/Sanierung und Verlegung
		
Total Baukosten								       CHF	 912'612.90
		
Gemäss Investitionsprogramm Finanzplan 2022–2025			   CHF	 570'000.00
		
Kostenüberschreitung							      CHF	 342'612.90

Abweichungen der Kosten gegenüber dem Kostenvoranschlag
Infolge des Ersatzes eines längeren Abschnittes der Abwasserleitung GVRZ als geplant, erheb-
licher Mehraufwand für Aushub, Verfüllung, Belag und Randsteine (CHF 121'000). Mehraufwand 
für fischgängigen Ausbau des Durchlasses sowie für tiefen Abwasserschacht bei der Hinterbergs-
trasse 6e (CHF 97'000). Zusätzliche Überwachungsmessungen der SBB-Gleise und Schächte 
GVRZ (CHF 37'000). Mehraufwand für den Einsatz von Geröllbeton wegen nasser Verhältnisse.

 

Bericht und Antrag zur Jahresrechnung 2024
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5.6		 Neubau Kanalisation Tschachenweg/Verlegung als Ersatz
		
Total Baukosten								       CHF	 655'384.80
		
Gemäss Investitionsprogramm Finanzplan 2022–2025			   CHF	 300'000.00
		
Kostenüberschreitung							      CHF	 355'384.80

Abweichungen der Kosten gegenüber dem Kostenvoranschlag
Erstellen einer Stützmauer, damit der Tschachenweg im Laufe der Zeit nicht abrutscht  
(CHF 66'000). Mehrkosten Ingenieur wegen Mehraufwand Projekt, Bauleitung, Bauzeit  
(CHF 48'500). Mehraufwand vollflächiger Ersatz der Belagsfläche aufgrund der schmalen Stras-
se und der Gräben für Werkleitungen inkl. Ersatz der Randabschlüsse. Hohes Preisniveau zum 
Zeitpunkt der Ausschreibung.

5.7		 Ersatz Fahrzeug Feuerwehr/Kommandofahrzeug Jg. 1993
		
Total Beschaffungskosten						      CHF	 289'110.98
		
Gemäss Investitionsprogramm Finanzplan 2024–2027			   CHF	 275'000.00
		
Kostenüberschreitung							      CHF	 14'110.98
Info: erhaltene Fördergelder (erwartet CHF 100'000)			   CHF	 110'172.80

Abweichungen der Kosten gegenüber dem Kostenvoranschlag
Das zusätzlich notwendige Zubehör, Anpassungen sowie Verbesserungen am Fahrzeug, welche 
im Pflichtenheft nicht explizit ausgeschrieben wurden.

5.8		 Integrationskosten Umstrukturierung IT
		
Total Integrationskosten							      CHF	 429'757.10
		
Gemäss Investitionsprogramm Finanzplan 2023–2026			   CHF	 450'000.00
		
Kostenunterschreitung						      CHF	 20'242.90

Abweichungen der Kosten gegenüber dem Kostenvoranschlag
Leicht tiefere Kosten bei den benötigten Umbauarbeiten in den Schulhäusern für die neue  
IT-Infrastruktur.

Bericht und Antrag zur Jahresrechnung 2024
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Antrag des Gemeinderats
1.	 Die Abrechnung für die Photovoltaikanlage Turnhalle Oeltrotten wird genehmigt.

2.	 Die Abrechnung für die Photovoltaikanlage Gemeindehaus wird genehmigt.

3.	 Die Abrechnung für die Platzgestaltung Oberdorf wird genehmigt.

4.	 Die Jahresrechnung 2024 der Einwohnergemeinde Walchwil wird genehmigt.

5.	 Der Ertragsüberschuss von CHF 11'205'612.34 wird wie folgt verwendet:

	 Vorfinanzierung von Abschreibungen 
	 «Projekt Schulraumerweiterung»		  CHF	   5'000'000.00
	 Zuweisung Übriges Eigenkapital		  CHF	   6'205'612.34

	 Total Ertragsüberschuss 2024		  CHF	 11'205'612.34

Walchwil, 14. April 2025

Gemeinderat Walchwil

Bericht und Antrag zur Jahresrechnung 2024
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Bericht und Antrag
der Rechnungsprüfungskommission

Sehr geehrte Einwohnerin
Sehr geehrter Einwohner

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir die Buchführung und die Rechnung (Bilanz,  Als Rechnungsprüfungskommission haben wir die Buchführung und die Rechnung (Bilanz,  
Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung, gemäss § 23 FHG) der Einwohnergemeinde Walchwil Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung, gemäss § 23 FHG) der Einwohnergemeinde Walchwil 
für das Jahr 2024 geprüft.für das Jahr 2024 geprüft.

Für die Rechnung ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, Für die Rechnung ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, 
diese im Sinne des gesetzlichen Auftrages zu prüfen.diese im Sinne des gesetzlichen Auftrages zu prüfen.

Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Rech-Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Rech-
nung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der nung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der 
Rechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten Rechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten 
wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewer-wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, die wesentlichen Bewer-
tungsentscheide sowie die Darstellung der Rechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass tungsentscheide sowie die Darstellung der Rechnung als Ganzes. Wir sind der Auffassung, dass 
unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Wir empfehlen, die vorliegende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 11'205'612.34 Wir empfehlen, die vorliegende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 11'205'612.34 
zu genehmigen.zu genehmigen.

Walchwil, 31. März 2025Walchwil, 31. März 2025

Rechnungsprüfungskommission der Einwohnergemeinde Walchwil
Michael Hirt
Andreas Busch
Monika Hürlimann
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Bilanz per 31. Dezember 

31.12.2024 31.12.2023

1 Aktiven 79'327'687.96 70'675'229.83

10 Finanzvermögen 50'030'881.22 42'950'835.26

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 4'905'681.23 2'722'168.37
1000 Kasse 2'676.65 3'198.55
1001 Post 2'429'414.39 139'508.19
1002 Bank 2'473'590.19 2'579'461.63

101 Forderungen 5'681'761.16 7'690'232.03
1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 130'968.05 253'022.60
1012 Steuerforderungen 5'205'568.39 7'219'287.43
1013 Anzahlungen an Dritte 12'447.70 0.00
1016 Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben 186'190.55 163'054.60
1019 Übrige Forderungen 146'586.47 54'867.40

102 Kurzfristige Finanzanlagen 20'500'000.00 16'000'000.00
1023 Festgelder 20'500'000.00 16'000'000.00

104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 828'056.28 393'348.31
1040 Personalaufwand 0.00 1'502.20
1041 Sach- und übriger Betriebsaufwand 17'656.70 7'087.45
1042 Steuern 530'301.60 305'916.51
1043 Transfers der Erfolgsrechnung 126'369.45 11'563.20
1044 Finanzaufwand / Finanzertrag 38'262.60 49'826.48
1045 Übriger betrieblicher Ertrag 2'302.93 17'452.47
1046 Aktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 113'163.00 0.00

107 Langfristige Finanzanlagen 4'505'182.55 3'454'886.55
1070 Aktien und Anteilsscheine 673'645.00 623'349.00
1071 Verzinsliche Anlagen 3'831'537.55 2'831'537.55

108 Sachanlagen 13'610'200.00 12'690'200.00
1080 Grundstücke 5'140'200.00 5'140'200.00
1084 Gebäude 8'470'000.00 7'550'000.00

14 Verwaltungsvermögen 29'296'806.74 27'724'394.57

140 Sachanlagen 29'296'806.74 27'724'394.57
1401 Strassen / Verkehrswege 16'822'281.98 14'754'522.90
1402 Wasserbau 33'680.02 35'083.35
1403 Übrige Tiefbauten 1'647'587.76 179'630.86
1404 Hochbauten 10'254'875.74 10'320'888.56
1406 Mobilien 156'570.91 206'528.00
1407 Anlagen im Bau 381'810.33 2'227'740.90
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Bilanz per 31. Dezember 

31.12.2024 31.12.2023

2 Passiven 79'327'687.96 70'675'229.83

20 Fremdkapital 19'447'444.22 21'891'010.64

200 Laufende Verbindlichkeiten 9'231'283.42 13'121'192.19
2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten 2'860'289.16 2'764'817.79

2002 Steuern 745.81 -1'354.85

2005 Interne Kontokorrente 96'614.45 106'029.25

2006 Depotgelder und Kautionen 6'273'634.00 10'251'700.00

201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00

204 Passive Rechnungsabgrenzung 6'190'160.80 5'987'818.45
2040 Personalaufwand 1'277.40 8'038.95

2041 Sach- und übriger Betriebsaufwand 32'571.90 15'991.05

2042 Steuern 5'848'034.95 5'723'621.25

2043 Transfers der Erfolgsrechnung 192'977.40 159'212.20

2044 Finanzaufwand / Finanzertrag 21'188.00 18'448.00

2045 Übriger betrieblicher Ertrag 17'108.80 7'080.00

2046 Passive Rechnungsabgrenzung Investitionsrechnung 77'002.35 55'427.00

205 Kurzfristige Rückstellungen 4'026'000.00 2'782'000.00
2057 Kurzfristige Rückstellungen für Finanzaufwand 4'026'000.00 2'782'000.00

206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00

29 Eigenkapital 59'880'243.74 48'784'219.19

290 Verpflichtungen bzw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen -89'555.13 20'032.66
2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -89'555.13 20'032.66

293 Vorfinanzierungen 6'000'000.00 6'000'000.00
2930 Vorfinanzierungen 6'000'000.00 6'000'000.00

294 Reserven 3'000'000.00 0.00
2940 Finanzpolitische Reserve 3'000'000.00 0.00

298 Übriges Eigenkapital 39'764'186.53 37'627'556.53
2980 Übriges Eigenkapital 39'764'186.53 37'627'556.53

299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 11'205'612.34 5'136'630.00
2990 Jahresergebnis 11'205'612.34 5'136'630.00
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Zusammenstellung

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

10 Abteilung Präsidiales 3'307'748.52 865'444.33 3'710'300 1'130'900 3'070'708.69 775'234.99

20 Abteilung Finanzen 2'744'196.50 29'786'083.82 1'623'700 20'405'700 3'736'395.25 24'179'874.97

30 Abteilung Bildung/Kultur 9'012'610.88 3'124'388.89 9'000'100 2'924'800 8'259'859.83 2'796'858.31

40 Abteilung Bau/Planung 927'746.05 111'436.80 1'638'000 120'000 1'033'820.99 101'058.05

50 Abteilung Infrastruktur/Sicherheit 5'869'763.30 1'854'471.95 6'170'200 1'855'000 5'664'145.56 1'800'798.89

60 Abteilung Soziales/Gesundheit 2'780'297.34 106'149.14 3'293'800 229'600 2'936'310.49 184'045.60

Total Erfolgsrechnung 24'642'362.59 35'847'974.93 25'436'100 26'666'000 24'701'240.81 29'837'870.81

Mehrertrag 11'205'612.34 1'229'900 5'136'630.00

Mehraufwand

Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023
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Gestufte Erfolgsrechnung

Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023
CHF CHF CHF

Betrieblicher Aufwand 23'745'093.05 24'410'600 24'054'501.34
30 Personalaufwand 11'250'982.79 11'422'200 10'444'259.33
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4'593'281.45 5'166'400 4'581'057.83
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'214'075.44 1'772'200 1'216'319.51
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 13'536.88 0 1'820.05
36 Transferaufwand 6'673'216.49 6'049'800 7'811'044.62

Betrieblicher Ertrag 34'376'869.56 25'078'700 27'773'572.66
40 Fiskalertrag 27'869'011.18 20'193'000 23'168'545.58
41 Regalien und Kozessionen 3'783.30 3'900 4'250.00
42 Entgelte 2'270'112.57 2'305'900 2'282'452.25
43 Verschiedene Erträge
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 123'124.67 75'200 34'367.22
46 Transferertrag 4'110'837.84 2'500'700 2'283'957.61

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 10'631'776.51 668'100 3'719'071.32

34 Finanzaufwand 242'176.77 104'200 66'392.41
44 Finanzertrag 816'012.60 666'000 704'752.09

Ergebnis aus Finanzierung 573'835.83 561'800 638'359.68

Operatives Ergebnis 11'205'612.34 1'229'900 4'357'431.00

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0 0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0 779'199.00

Ausserordentliches Ergebnis 0.00 0 779'199.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 11'205'612.34 1'229'900 5'136'630.00



Seite 36

Gemeindeversammlung, 25. Juni 2025

Aufwand Gliederung nach Kostenart

Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023

CHF CHF CHF

3 Aufwand 24'642'362.59 25'436'100 24'701'240.81

30 Personalaufwand 11'250'982.79 11'422'200 10'444'259.33

300 Behörden und Kommissionen 377'421.85 383'300 342'802.50

301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'487'128.55 3'477'700 3'243'745.65

302 Löhne der Lehrkräfte 5'270'187.40 5'364'100 4'915'405.65

303 Temporäre Arbeitskräfte 8'098.90 20'000 15'903.40

304 Zulagen 3'600.00 3'600 3'600.00

305 Arbeitgeberbeiträge 1'883'224.70 1'917'500 1'680'347.10

306 Arbeitgeberleistungen 71'953.80 65'400 70'626.90

309 Übriger Personalaufwand 149'367.59 190'600 171'828.13

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4'593'281.45 5'166'400 4'581'057.83

310 Material- und Warenaufwand 615'251.31 665'800 685'325.50

311 Nicht aktivierbare Anlagen 488'661.70 518'400 374'287.70

312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 418'177.78 478'000 421'663.05

313 Dienstleistungen und Honorare 1'689'046.42 2'029'700 1'522'845.31

314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 946'409.49 927'400 1'146'276.15

315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 147'339.82 201'100 160'306.47

316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 106'707.42 109'000 107'998.95

317 Spesenentschädigungen 133'642.01 140'400 115'899.40

318 Wertberichtigungen auf Forderungen 19'112.40 40'000 16'921.60

319 Verschiedener Betriebsaufwand 28'933.10 56'600 29'533.70

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'214'075.44 1'772'200 1'216'319.51

330 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 1'046'410.59 1'622'200 954'227.26

332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 167'664.85 150'000 262'092.25

34 Finanzaufwand 242'176.77 104'200 66'392.41

340 Zinsaufwand 5'624.00 0 0.00

342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 0.00 500 0.00

343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 88'649.97 103'700 65'839.31

349 Verschiedener Finanzaufwand 147'902.80 0 553.10

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 13'536.88 0 1'820.05

351 Einlagen in Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 13'536.88 0 1'820.05

36 Transferaufwand 6'673'216.49 6'049'800 7'811'044.62

361 Entschädigungen an Gemeinwesen 802'475.21 735'600 644'960.00

362 Finanz- und Lastenausgleich 2'379'604.00 1'392'000 3'518'732.00

363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 3'491'137.28 3'922'200 3'647'352.62

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0 0.00

39 Interne Verrechnungen 655'092.77 921'300 580'347.06

390 Material- und Warenbezüge 122'675.61 136'400 92'974.59

391 Dienstleistungen 532'417.16 784'900 487'372.47
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Ertrag Gliederung nach Kostenart

Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023

CHF CHF CHF

4 Ertrag 35'847'974.93 26'666'000 29'837'870.81

40 Fiskalertrag 27'869'011.18 20'193'000 23'168'545.58

400 Direkte Steuern natürliche Personen 20'642'944.33 15'150'000 19'326'951.48

401 Direkte Steuern juristische Personen 558'944.75 510'000 459'072.30

402 Übrige direkte Steuern 6'634'062.10 4'500'000 3'349'761.80

403 Besitz- und Aufwandsteuern 33'060.00 33'000 32'760.00

41 Regalien und Konzessionen 3'783.30 3'900 4'250.00

412 Konzessionen 3'783.30 3'900 4'250.00

42 Entgelte 2'270'112.57 2'305'900 2'282'452.25

420 Ersatzabgaben 78'493.10 75'000 77'300.00

421 Gebühren für Amtshandlungen 303'624.81 313'800 194'429.08

423 Schul- und Kursgelder 168'332.00 170'000 175'113.50

424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'111'822.78 1'169'900 1'124'824.66

425 Erlös aus Verkäufen 10'502.34 9'000 61'690.60

426 Rückerstattungen 597'337.54 568'000 649'094.41

427 Bussen 0.00 200 0.00

44 Finanzertrag 816'012.60 666'000 704'752.09

440 Zinsertrag 308'352.44 194'900 210'911.79

442 Beteiligungsertrag Finanzvermögen 18'424.20 17'800 17'820.00

443 Liegenschaftenertrag Finanzvermögen 344'740.56 344'800 367'351.70

444 Wertberichtigungen Anlagen FV 50'296.00 0 3'398.60

447 Liegenschaftenertrag Verwaltungsvermögen 94'199.40 108'500 105'270.00

45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 123'124.67 75'200 34'367.22

451 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 123'124.67 75'200 34'367.22

46 Transferertrag 4'110'837.84 2'500'700 2'283'957.61

461 Entschädigungen von Gemeinwesen 43'889.50 38'500 36'269.05

462 Finanz- und Lastenausgleich 1'540'000.00 0 0.00

463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 2'521'188.54 2'458'700 2'242'505.76

469 Verschiedener Transferertrag 5'759.80 3'500 5'182.80

48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0 779'199.00

484 Ausserordentliche Finanzerträge 0.00 0 779'199.00

49 Interne Verrechnungen 655'092.77 921'300 580'347.06

490 Material- und Warenbezüge 122'675.61 136'400 92'974.59

491 Dienstleistungen 532'417.16 784'900 487'372.47
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Geldflussrechnung vom 01.01.–31.12.

2024 2023
CHF CHF

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit

Liquiditätswirksame Erträge
Debitoren (übrige Erträge) 6'199'196.79 4'381'758.44
Steuereingänge 24'329'400.98 21'089'606.82
Grundstückgewinnsteuern netto 1'339'545.00 7'421'351.00
Liquiditätswirksame Erträge 31'868'142.77 32'892'716.26

Liquiditätswirksame Aufwände
Kreditoren (übrige Aufwände) -9'116'273.05 -12'078'373.36
Personalaufwand -11'104'339.79 -10'652'123.98
Steuerrückerstattungen -414.45 -56'207.00
Liquiditätswirksame Aufwände -20'221'027.29 -22'786'704.34

Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 11'647'115.48 10'106'011.92

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

Liquiditätswirksame Einnahmen
Einnahmen der Investitionsrechnung 218'721.30 1'655'518.50
Liquiditätswirksame Einnahmen 218'721.30 1'655'518.50

Liquiditätswirksame Ausgaben
Ausgaben der Investitionsrechnung -3'472'451.42 -1'476'555.00
Liquiditätswirksame Ausgaben -3'472'451.42 -1'476'555.00

Geldfluss aus Investitionstätigkeit -3'253'730.12 178'963.50

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

Finanzeinnahmen
Finanzeinnahmen Erfolgsrechnung 732'134.34 611'871.64
Finanzeinnahmen Bilanz (ohne Festgelder) 12'071'152.15 16'914'694.67
Finanzeinnahmen Festgelder 51'500'000.00 26'000'000.00
Finanzeinnahmen aus Anlagetätigkeit 0.00 0.00
Finanzeinnahmen 64'303'286.49 43'526'566.31

Finanzausgaben
Finanzausgaben Erfolgsrechnung -32'803.84 -24'095.01
Finanzausgaben Bilanz (ohne Festgelder) -13'480'355.15 -16'492'144.38
Finanzausgaben Festgelder -57'000'000.00 -42'000'000.00
Finanzausgaben -70'513'158.99 -58'516'239.39

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit -6'209'872.50 -14'989'673.08

Geldfluss Einwohnergemeinde Walchwil 2'183'512.86 -4'704'697.66
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Investitionsrechnung

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

10 Abteilung Präsidiales 167'664.85 0.00 150'000 0 262'092.25 0.00

111 Informatik 167'664.85 0.00 150'000 0 262'092.25 0.00

50500 Integrationskosten Umstrukturierung IT 167'664.85 0.00 150'000 0 262'092.25 0.00

40 Abteilung Bau/Planung 97'725.35 0.00 245'000 0 14'216.20 0.00

402 Verwaltung/Planung 40'435.25 0.00 220'000 0 7'254.80 0.00

50501 Zentrumsplanung 40'435.25 0.00 220'000 0 7'254.80 0.00

430 Ausbau Strassen und Anlagen 57'290.10 0.00 25'000 0 6'961.40 0.00

50123 Ortsplanungsrevision 57'290.10 0.00 25'000 0 6'961.40 0.00

50 Abteilung Infrastruktur/Sicherheit 2'725'926.16 204'828.75 2'025'000 242'000 2'118'856.85 103'591.20

531 Feuerwehr 94'232.98 110'172.80 90'000 100'000 194'878.00 0.00

50332 Ersatz Fahrzeug Feuerwehr / Kommandofahrzeug 94'232.98 110'172.80 90'000 100'000 194'878.00 0.00

580 Werkhof 0.00 0.00 265'000 0 0.00 0.00

50328 Werk-/Oekihof (Planungskredit) 0.00 0.00 100'000 0 0.00 0.00
50331 Kommunalfahrzeug/Geräteträger 0.00 0.00 165'000 0 0.00 0.00

583 Entwässerung 817'259.46 53'454.95 60'000 112'000 746'371.35 103'591.20

50119 Entwässerung: Anschlussgebühren 0.00 53'454.95 0 112'000 0.00 103'591.20
50131 Kanalisation im Wihelbach / Sanierung und Verlegung 337'160.55 0.00 0 0 551'086.40 0.00
50136 Neubau Kanalisation Tschachenweg / Verlegung als Ersatz 456'389.85 0.00 0 0 177'600.15 0.00

50137 Kanalisationssanierung Mägeristrasse / Verlegung in 
Privatstrasse 0.00 0.00 0 0 17'684.80 0.00

50138 Erweiterung Kanalisationsnetz im ländlichen Gebiet (Bossen) 23'709.06 0.00 60'000 0 0.00 0.00

585 Unterhalt Strassen und Anlagen 1'406'732.87 0.00 990'000 0 1'177'607.50 0.00

50129 Gerbiweg, Sanierung 442'600.55 0.00 320'000 0 42'110.85 0.00
50132 Vorderbergstrasse, Belagssanierung (Dorfbach-Blimoos) 543'838.40 0.00 130'000 0 1'135'496.65 0.00

50139 Vorderbergstrasse, Belagssanierung und Anpassungen 
Durchlass / Fahrbreite (Dürrenburg-Gossenlingen) 12'694.85 0.00 65'000 0 0.00 0.00

50140 Vorderbergstrasse, Sanierung Bachdurchlässe Sagenbach / 
Brächenbach 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00

50141 Vorderbergsrasse, Bankettverstärkung Schwändi 197'401.15 0.00 170'000 0 0.00 0.00

50142 Vorderbergstrasse, Sanierung Obergibel-Dietschwand-
Oberdietschwand 0.00 0.00 60'000 0 0.00 0.00

50143 Hinterbergstrasse, Komplettsanierung inkl. Brücken (Hinterwald - 
Hinterberg) 30'937.92 0.00 65'000 0 0.00 0.00

50144 Strasse Stafel-Langmösli, Gesamtsanierung 179'260.00 0.00 180'000 0 0.00 0.00

591 Gemeindeverwaltung, Dorfstrasse 23 78'702.75 12'477.50 320'000 30'000 0.00 0.00

50333 Photovoltaikanlagen auf gemeindlichen Liegenschaften (inkl. allfälliger Dachsanierungen)0.00 0.00 320'000 30'000 0.00 0.00
50338 Photovoltaikanlage Gemeindehaus 78'702.75 12'477.50 0 0 0.00 0.00

593 Schulhäuser 328'998.10 28'723.50 300'000 0 0.00 0.00
50327 Schulraumerweiterung (Planungskredit) 0.00 0.00 100'000 0 0.00 0.00
50339 Photovoltaikanlage Turnhalle Oeltrotten 176'277.80 28'723.50 0 0 0.00 0.00

595 Übrige Liegenschaften 152'720.30 0.00 200'000 0 0.00 0.00
50334 Platzgestaltung Oberdorf 152'720.30 0.00 200'000 0 0.00 0.00

Zusammenstellung der Investitionsrechnung

10 Abteilung Präsidiales 167'664.85 0.00 150'000 0 262'092.25 0.00

40 Abteilung Bau/Planung 97'725.35 0.00 245'000 0 14'216.20 0.00

50 Abteilung Infrastruktur/Sicherheit 2'725'926.16 204'828.75 2'025'000 242'000 2'118'856.85 103'591.20

Total Investitionsrechnung 2'991'316.36 204'828.75 2'420'000 242'000 2'395'165.30 103'591.20

Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023



Seite 69

Gemeindeversammlung, 25. Juni 2025

Anlagenspiegel per 31. Dezember 2024
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1. Rechtsgrundlage
Die vorliegende Jahresrechnung basiert auf dem Gesetz über den Finanzhaushalt des 
Kantons Zug und der Gemeinden (Finanzhaushaltgesetz; FHG) vom 31. August 2006 
(BGS 611.1 – Stand 1. Juni 2022) und der Finanzhaushaltverordnung (FHV) vom 
21. November 2017 (Stand 7. November 2020).

2. Angewandtes Regelwerk und Abweichungen
Die Rechnungslegung erfolgt nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell für die 
Kantone und Gemeinden (HRM2), herausgegeben am 25. Januar 2008 von der Konferenz 
der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren sowie den Auslegungen 
des Schweizerischen Rechnungslegungsgremiums für den öffentlichen Sektor (SRS-
CSPCP). Die Fachempfehlungen stellen Mindeststandards dar, welche alle öffentlichen 
Gemeinwesen erfüllen sollten. Abweichungen sind möglich, sie müssen aber im Anhang 
offengelegt werden.

Abweichungen zum Rechnungslegungsmodell gemäss HRM2 resultieren auch aus 
übergeordnetem kantonalem Recht. Nachfolgend werden die wichtigsten Abweichungen 
aufgeführt:

Fachempfehlung 03 - Kontenrahmen HRM2 und funktionale Gliederung
-	 Die Kontengruppe 290 «Spezialfinanzierungen im Eigenkapital» ist als «Verpflichtungen 

bzw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen» benannt.

Fachempfehlung 06 - Wertberichtigungen
-	 Die Bewertung der Grundstücke sowie Gebäude des Finanzvermögens erfolgt 

mindestens alle zehn Jahre statt alle drei bis fünf Jahre.
-	 Die zusätzlichen Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen werden direkt auf die 

Wertberichtigungen der Anlagen gebucht statt in der Bilanz separat ausgewiesen.
-	 Allfällige Wertberichtigungen zu den Debitoren (Delkredere) erfolgen pauschal statt 

einzelwertberichtigt.

Fachempfehlung 07 - Steuererträge
-	 Gewählte Methode: Steuererträge werden nach dem Steuer-Soll-Prinzip verbucht. 

Dabei werden die Steuererträge nicht im Moment der Zahlung, sondern bei der 
Rechnungsstellung verbucht. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das 
betreffende Jahr verbucht sind, für welche Rechnungen ausgestellt wurden.

Fachempfehlung 08 - Spezialfinanzierungen und Vorfinanzierungen
-	 Die Spezialfinanzierungen «Entwässerung» und «Holzschnitzelheizungsanlage» 

werden über die Erfolgsrechnung (Artengruppen 35 und 45) ausgeglichen statt über die 
Abschlusskonten.
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Fachempfehlung 10 - Investitionsrechnung
-	 Gewählte Methode: Investitionen werden nach dem Nettoprinzip verbucht. Die 

Bruttoinvestitionen abzüglich der erhaltenen Investitionsbeiträge werden aktiviert.

Fachempfehlung 16 - Anhang zur Jahresrechnung
-	 Der Beteiligungsspiegel enthält keine Aussage zu Tätigkeiten der Organisation, 

wesentliche weitere Beteiligte und Zahlungsströme, zu spezifischen Risiken sowie 
keine konsolidierte Bilanz und Erfolgsrechnung der Organisation, zur Beteiligungsquote 
und zum gesamten Gesellschaftskapital.

-	 Der Gewährleistungsspiegel enthält keine Typologie der Rechtsbeziehung, keine Aus-
sagen zu Eigentümer der empfangenden Einheit, Zahlungsströmen oder Angaben zu 
den mit der Gewährleistung gesicherten Leistungen.

3. Rechnungslegungsgrundsätze
Die Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Ordnungsmässigkeit, der 
Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der 
Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit.

4. Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung
Aktiven
Finanzvermögen (FV)
Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen
Die flüssigen Mittel umfassen Kassabestände, Postguthaben sowie Bankguthaben. Die 
Bewertung erfolgt zum Nominalwert.

Forderungen
Die kurzfristigen Forderungen sind monetäre Guthaben. Zu ihnen zählen alle ausstehenden 
und in Rechnung gestellten Ansprüche gegenüber Dritten. Die Bewertung erfolgt zum 
Nominalwert.

Kurzfristige Finanzanlagen
Kurzfristige Finanzanlagen sind monetäre Anlagen (Festgelder), welche in der Regel mit 
dem Ziel einer Rendite gehalten werden. Die Laufzeiten bewegen sich zwischen einem Tag 
und bis zu einem Jahr. Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert.

Aktive Rechnungsabgrenzungen
Der Zweck der aktiven Rechnungsabgrenzung ist die periodengerechte Rechnungslegung. 
Die Rechnungsabgrenzungen werden zum Nominalwert bewertet.



Seite 72

Gemeindeversammlung, 25. Juni 2025

Anhang zur Jahresrechnung

Langfristige Finanzanlagen
Langfristige Finanzanlagen haben eine Laufzeit von über einem Jahr. Sie zählen zum 
Finanzvermögen, da sie nicht unmittelbar zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen. Die 
Aktien und Anteilscheine werden zum Verkehrswert bilanziert. Wertschriften ohne Kurswert 
werden zu Anschaffungswerten bilanziert, können aber wertberichtigt werden.

Sachanlagen
Die Sachanlagen im Finanzvermögen dienen nicht unmittelbar zur Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben. Die Bewertung erfolgt bei Erstzugang zu Anschaffungswerten, Folgebewert-
ungen zum Verkehrswert am Bilanzstichtag. Grundstücke des Finanzvermögens werden in 
etwa alle zehn Jahre neu bewertet und entsprechend korrigiert. 

Verwaltungsvermögen (VV)
Im Verwaltungsvermögen befinden sich ausschliesslich Positionen, welche über die 
Investitionsrechnung aktiviert werden und der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen. 
Diese werden ordentlich je Anlagekategorie linear abgeschrieben. Die Abschreibungssätze 
richten sich nach dem Finanzhaushaltgesetz (FHG) § 14. Die Aktivierungsgrenze beträgt 
für Fahrzeuge CHF 50'000 und für alle übrigen Investitionen CHF 100'000.

Passiven
Fremdkapital (FK)
Laufende Verbindlichkeiten
Laufende Verbindlichkeiten sind monetäre Schulden und in der Regel innerhalb von 
zwölf Monaten nach dem Bilanzstichtag zur Tilgung vorgesehen. Die Bilanzierung 
erfolgt zum Nominalwert. Eine Ausnahme ist hier das Depotkonto der provisorischen 
Grundstückgewinnsteuer. Bis zur definitiven Abrechnung kann es im Einzelfall länger als 
zwölf Monate dauern.

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten
Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten sind monetäre Verpflichtungen. Die Laufzeiten 
bewegen sich zwischen einem Tag und bis zu einem Jahr. Die Bewertung erfolgt zum 
Nominalwert.

Passive Rechnungsabgrenzung
Der Zweck der passiven Rechnungsabgrenzung ist die periodengerechte Rechnungs-
legung. Die Rechnungsabgrenzungen werden zum Nominalwert bewertet.

Kurzfristige Rückstellungen
Rückstellungen werden gebildet für bestehende Verpflichtungen, bei denen der Zeitpunkt der 
Erfüllung und/oder die Höhe des künftigen Mittelabflusses mit Unsicherheiten behaftet ist. 
Rückstellungen werden in der Regel pro Ereignisfall gebildet. Für die Investitionsrechnung 
erfolgen keine Rückstellungen. Die Bewertung erfolgt nach dem Grundsatz der bestmöglichen 
Schätzung. Rückstellungen werden jedes Jahr per 31.12. neu bewertet.
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Langfristige Finanzverbindlichkeiten
Langfristige Finanzverbindlichkeiten sind monetäre Verpflichtungen und sind in der Regel in 
mehr als zwölf Monaten nach dem Bilanzstichtag zur Tilgung vorgesehen. Die Bewertung 
erfolgt zum Nominalwert. 

Eigenkapital (EK)
Verpflichtungen bzw. Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen
Mit einer Spezialfinanzierung werden Mittel zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben 
zweckgebunden. 

Übriges Eigenkapital
Ein Aufwands- oder Ertragsüberschuss nach Gewinnverwendung wird dem übrigen 
Eigenkapital belastet bzw. zugewiesen.

5. Bürgschaften
Keine

6. Garantieverpflichtungen
Keine

7. Leasingverpflichtungen
Keine

8. Eventualverpflichtungen
8.1 CHF 128'649.70 Beteiligung des Zweckverbandes der Zuger Einwohnergemeinden 

für die Bewirtschaftung von Abfällen (ZEBA) an der Renergia Zentralschweiz AG.

8.2 CHF 37'033.50 für in Aussicht gestellte Energieförderbeiträge für Photovoltaikanlagen.

8.3 CHF 288'076.10 für die potenzielle Entschädigung vom Wohnrecht an der Wohnung 
der Bahnhofstrasse 5 im Dachgeschoss.

9. Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen
Zuger Pensionskasse: CHF 137'611.30 im Kreditorenbestand
Der Deckungsgrad der Zuger Pensionskasse per 31.12.2024 beträgt vor Revision und 
Genehmigung 111,5 % (Vorjahr 105,1 %).
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10. Beteiligungen - Finanzvermögen
Die Wertschriften wurden per 31.12.2024 zum Marktwert bilanziert.

10.1 Aktien Zuger Kantonalbank
Anzahl 63 Namenaktien à nom. CHF 500.00
Bilanzwert 31.12.23 CHF 476'280.00
Bilanzwert 31.12.24 CHF 519'120.00

10.2 Aktien WWZ AG
Anzahl 120 Namenaktien à nom. CHF 10.00
Bilanzwert 31.12.23 CHF 118'680.00
Bilanzwert 31.12.24 CHF 123'000.00

10.3 Aktien Schweizer Zucker AG
Anzahl 14 Namenaktien à nom. CHF 10.00
Bilanzwert 31.12.23 CHF 336.00
Bilanzwert 31.12.24 CHF 322.00

10.4 Aktien RIGI BAHNEN AG
Anzahl 3'000 Namenaktien à nom. CHF 5.00
Bilanzwert 31.12.23 CHF 28'050.00
Bilanzwert 31.12.24 CHF 31'200.00

Die Wertschriften wurden per 31.12.2024 mit dem Erinnerungsfranken bilanziert.

10.5 Aktien Luftseilbahn Kräbel-Rigi Scheidegg AG
Anzahl 20 Namenaktien à nom. CHF 5'000.00
Bilanzwert 31.12.23 CHF 1.00
Steuerwert 31.12.24 CHF 102'000.00
Bilanzwert 31.12.24 CHF 1.00

10.6 Aktien Zugerland Verkehrsbetriebe AG
Anzahl 204 Namenaktien à nom. CHF 500.00
Bilanzwert 31.12.23 CHF 1.00
Steuerwert 31.12.24 CHF 119'238.00
Bilanzwert 31.12.24 CHF 1.00

10.7 Aktien Schifffahrtsgesellschaft für den Zugersee AG
Anzahl 105 Namenaktien à nom. CHF 100.00
Bilanzwert 31.12.23 CHF 1.00
Steuerwert 31.12.24 CHF 7'350.00
Bilanzwert 31.12.24 CHF 1.00
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11. Grundstücke und Liegenschaften - Finanzvermögen

Grundstücke in CHF
m² Bilanzwert 

31.12.2024
GS 1099 Blimoos, Zone Öffentliches Interesse 12'488 4'995'200.00
GS 385 Vorderberg-/Forchwaldstrasse, Zone W1 145 145'000.00
Total Grundstücke 5'140'200.00

Liegenschaften in CHF
GS 1080 Dorfstrasse 4, Geschäftshaus mit Auto-Einstellhalle 670 3'200'000.00
GS 58 Dorfstrasse 6, 3-Familienhaus, Schulpavillon 2'079 2'500'000.00
GS 51 Dorfstrasse 21, 3-Familienhaus 247 1'350'000.00
GS D636 Walchwiler-Haus in Hospental (im Baurecht) 500'000.00
GS 85968+85992+85993 Bahnhofstr. 5, 4 ½ Zi-Whg.  
1 OG inkl. 2 PP 920'0000.00
Total Liegenschaften 8'470'000.00

12. Veränderungen der Rückstellungen, der Spezialfinanzierungen und des 
Eigenkapitals

Rückstellungen in CHF
Bestand

01.01.2024
Veränderung Bestand

31.12.2024
Rückstellungen Finanzaufwand 
(ZFA und NFA) 2'782'000.00 1'244'000.00 4'026'000.00
Total kurzfristige Rückstellungen 2'782'000.00 1'244'000.00 4'026'000.00

Eigenkapitalnachweis in CHF
Entwässerung 
Holzschnitzelheizung
Total Spezialfinanzierungen

-52.85
20'085.51
20'032.66

-123'124.67
13'536.88

-109'587.79

-123'177.52
33'622.39

-89'555.13
Werk-/Oekihof
Schulraumerweiterung
Total Vorfinanzierungen

2'000'000.00
4'000'000.00
6'000'000.00

0.00
0.00
0.00

2'000'000.00
4'000'000.00
6'000'000.00

Steuerausgleichsreserve
Total Finanzpolitische Reserve

0.00
0.00

*3'000'000.00
3'000'000.00

3'000'000.00
3'000'000.00

Übriges Eigenkapital 37'627'556.53 *2'136'630.00 39'764'186.53
Jahresergebnis 5'136'630.00 6'068'982.34 11'205'612.34
Total Eigenkapital 48'784'219.19 11'0096'024.55 59'880'243.74

    (*Gewinnzuweisung 2023)
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15. Status der Verpflichtungskredite in CHF

Kredit Investitionen
bis 31.12.2023

Investitionen 
2024

kumulierte  
Investitionen

bis 31.12.2024

verfügbarer 
Restkredit

Ortsplanungsrevision 280'000 202'997.30 57'290.10 260'287.40 19'712.60
Zentrumsplanung 300'000 13'745.85 40'435.25 54'181.10 245'818.90
Total (ohne  
Indexbereinigung) 580'000 216'743.15 97'725.35 314'468.50 265'531.50

16. Nicht bilanzierbare Forderungen
Keine 

17. Eventualforderungen
Keine

18. Änderungen von Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen und deren 
Auswirkungen
Keine

19. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Der Kaufvertrag für den an der Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2024 traktandierte 
und angenommene Antrag «Kauf des Grundstücks Nr. 1448 Walchwil, Bahnhofstrasse» 
wurde erst am 13. Januar 2025 im Grundbuch beim Amt für Grundbuch und Geoinformation 
eingetragen und ist somit für die Jahresrechnung 2024 nicht relevant.

13. Gesamtbeitrag, der zur Sicherung eigener Verpflichtungen verpfändeten oder 
abgetretenen Aktiven sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt

Keine 

14. Informationen zu Bilanzbereinigungen
Keine
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